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[1708 Januar ? ] A
NOTIZEN [VON BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN, TAGSATZUNGSGESANDTERVON

STADT UND AMT ZUG AN DER AM 15 . JANUAR 1708 BEGINNENDEN
GEMEINEIDG. TAGSATZUNG IN BADEN? ]

EA VI 2 , 1410 (Nr . 646 ) sowie AH 41/135

"Wie die ohrth underschidliche tagsatzimg ausgeschriben.

- Meines gedunken Müeste man nit mehr nacher Baden sonder auf Bern theills

wegen des Neüwenburger gscheffts [Erbfolgestreit ] theills wegen kelleramp-

tischen [Geschäfts - - Jurisdiktionsstreit zwischen Zürich und den in der Graf¬

schaft Baden reg . V kath . Orten ] den gwüsl [ ich ] klein undt gross Rhath [von

Bern ] in pleno dess brichteth wurdt so wurde Mann hoffen könen das bem alls

Mitregierendt Orth der graffschafft baden sich nit sondern [würde ] .

- Wan [der Tagsatzungsgesandte Berns , Johann Friedrich ] Willading

undt Etwan einer seiner faction relatierth so ist nichts zuo hoffen.

- Man hätte allso gnuogsam . . . [Gründe ] mit Bem Zuo Reden

- Zürich darzuo auch Übrige Ständt Zuo invitieren alls obschwebendte Sachen

das der ganzen Eydtgnoschafft daran gelegen , sy kämen dan oder nit so müsste
2man Catholischerseits solches nit underlassen . . .

- Verkhauff Von landron [- Kastlanei Le Landeron an Brandenburg - Preussen]

- Conduite deren von Solothurn [das mit Le Landeron seit 1449 verburgrechtet



76/88

wav und diesen Verkauf deswegen verhindern sollteHoffnung Bern undt Zu¬

rich sollen auch ein gleiches thuon.

- Neüenhurger g schafft sich ich an [als ] ein Mitteil damit das Toggenburgische

[gemeint der Toggenburger Landrechtsstreit ] undt kelleremptische könte bey-

gelegt werden , wan franckreich daran vill gelegen sich Neuwenburg emparderen

wurde so . . . den lobl . schirmb ohrten [der Abtei St . Gallen : ZH, LU, SZ,

GL] bis Etwan auf ein friden ubergeben , das das gschäfft nach dem Exempel

unssem altvordem die gantze Eydtgnosschafft wegen situation diser graff-

schafft [Toggenburg ] anghath.

- wegen der toggenburgem klag undt ihres schirm sollen beide lobl . Orth

[Schwyz und Glarus ] ihre schriben heuth machen.

- Ob nit Erforderlich das diser ausschutz nacher glarus gheen undt ihre

klägten [bezüglich des Toggenburger Landrechtsstreits ] mutatis mutandis auch

den ohncatholischen [=neugl . GL] Vorbringen.

- Endtlich ist Es wider den iandtsfriden [ von 1656 ] das Zurich vermeinth des¬

sentwegen [das ] toggenburg sy ihnen anvertrut.

- Brandenburg [ - Preussen ] soll frihkhtall [und ] 4 Waldtstädt Erhandlen

- Der Erb Prinz Von Brandenburg [ - Preussen , Friedrich Wilhelm  j,J

Zum Römischen König . Darzuo den König von Schweden [Karl  XII . ] hei ff en

werde - pariteth
3

- einschluss in über 800 kirchen [ ?]

- den 4 . Articul Risswisickischen friedens [=Friede von Rijswijk von 1697 ?]

abolierth [ ?] 3 . "

1 ) Es folgen einige fast nicht mehr lesbare Bleistiftnotizen.
2 ) s . AH 41/135 Abschnitt 1 sowie spez . Anm. 2
3 ) Da die drei letzten Zeilen in AH 76/88 zum Teil nur schwer lesbar sind,

werden sie hier in FOtokopie wiedergegeben:

AH 76 , 297 - 30Ü
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